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Beschlüsse: 
 
19.09.2011 Stadtvertretung 

022/StV/2011 22. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
Änderungsantrag SPD-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion 
 
Die Stadtvertretung möge beschließen: 
 
Die Anlage 1, Ausnahmen von der Anordnung einer Bewirtschaftung nach den Vorgaben der 
vorläufigen Haushaltsführung im Verwaltungshaushalt, der Beschlussvorlage der 
Oberbürgermeisterin „Haushalt 2011 Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 27 GemHVO“ 
wird um folgende Ausnahmen ergänzt:  
 
Unterabschnitt  Gruppierung  Bezeichnung 
20000    63200    Schulsportliche Höhepunkte 
20000    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände   
       und sonstige Gebrauchsgegenstände 
20000    52010    Reparaturen an Unterrichtsmitteln 
21000    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände   
       und sonstige Gebrauchsgegenstände 
21000    63000    Lehr- und Unterrichtsmittel 
21000    63001    Lernmittelfreiheit 
21000    63200    Schulischer Fachbedarf 
22000    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände 
                                                                      und sonstige Gebrauchsgegenstände 
22000    57300    Sachkosten „fit for life“ 
22000    57301    Produktives Lernen 
22000    63000    Lehr- und Unterrichtsmittel 
22000    63001   Lernmittelfreiheit 
22000    63200    Schulischer Fachbedarf 
23000    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände  
                                                                      und sonstige Gebrauchsgegenstände 
23000    63000    Lehr- und Unterrichtsmittel 
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23000    63001    Lernmittelfreiheit 
23000    63200    Schulischer Fachbedarf 
24000    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände 
                                                                      und sonstige Gebrauchsgegenstände 
24000    63000    Lehr- und Unterrichtsmittel 
24000    63001    Lernmittelfreiheit 
24000    63200    Schulischer Fachbedarf 
24220    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände 
                                                                       und sonstige Gebrauchsgegenstände 
24220    63000    Lehr- und Unterrichtsmittel 
24220    63001   Lernmittelfreiheit 
24220    63200    Schulischer Fachbedarf 
24240    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände 
                                                                       und sonstige Gebrauchsgegenstände 
24240    63000   Lehr- und Unterrichtsmittel. 
24240    63001    Lernmittelfreiheit 
24240    63200    Schulischer Fachbedarf 
24260    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände  
                                                                       und sonstige Gebrauchsgegenstände 
24260    63000    Lehr- und Unterrichtsmittel 
24260    63001    Lernmittelfreiheit 
24260    63200    Schulischer Fachbedarf 
24280    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände 
                                                                       und sonstige Gebrauchsgegenstände 
24280    63000    Lehr- und Unterrichtsmittel 
24280    63001    Lernmittelfreiheit 
24280    63200    Schulischer Fachbedarf 
27010    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände 
                                                                      und sonstige Gebrauchsgegenstände 
27010    55000    Schülerbeförderung  

Körperbehindertenschule 
27010    63000    Lehr- und Unterrichtsmittel 
27010    63001    Lernmittelfreiheit 
27010    63200    Schulischer Fachbedarf 
27010    63203    Schuleingliederungsprojekt  
                                                                      „Robinson“ 
28000    52000    Geräte, Ausstattungsgegenstände  
                                                                       und sonstige Gebrauchsgegenstände 
28000    57300    Zooschule 
28000    63000   Lehr- und Unterrichtsmittel 
28000    63200    Schulischer Fachbedarf 
28000    63001    Lernmittelfreiheit 
29210    71700    Schülerspeisung Kinderschutzbund 
 
    Abstimmungsergebnis: 
 

bei 11 Dafür-, 19 Gegenstimmen und neun Stimmenthaltungen 
abgelehnt 

 
Beschluss: 
 
1. Die Stadtvertretung beschließt, dass im Vollzug des Verwaltungshaushaltes 2011 
Ausgaben nur geleistet werden dürfen, zu deren Leistung eine gesetzliche oder bei Beginn 
des Haushaltsjahres vertragliche Verpflichtung bestand und besteht oder die für die 
Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.  



  
 

 

 
2. Die Stadtvertretung beschließt, von dieser Festlegung die Haushaltsstellen, die für 
erhaltene Zuweisungen Eigenanteile bereitstellen, wenn die Eigenanteile nicht mehr als 40 
% betragen, und die Haushaltsstellen, die durch Einnahmen (Gebühren, Erstattungen) 
weitgehend oder vollständig gedeckt werden sowie alle in Anlage 1 genannten 
Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes auszunehmen.  
 
3. Die Stadtvertretung überträgt die Entscheidung über weitere Ausnahmen bis zu einer 
Höhe von 25.000,- Euro im Einzelfall auf die Oberbürgermeisterin, darüber hinaus auf den 
Hauptausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei einer Gegenstimme und zwei Stimmenthaltungen beschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


